
§21
Übertragung der Rechte von VVahlgrabstätten

(1) Der Nutzungsberechtigte kann sein Nutzungsrecht nur einem Berechtigten im Sinne von § 19
übertragen.
(2) Der Rechtsnachfolger hat dem Friedhofsträger davon unverzüglich unter Beifügung des
Nachweises über den Erwerb des Nutzungsrechtes Anzeige zu machen. Der Übergang wird dem
neuen Nutzungsberechtigten schriftlich bestätigt. Solange das nicht geschehen ist, können Bestat
tungen nicht verlangt werden.

§22
Alte Rechte

Für Wahlgrabstätten, über die der Friedhofsträger bei Inkrafttreten dieser Ordnung bereits ver
fugt hat, richtet sich die Nutzungszeit nach den bei der Vergabe gültig gewesenen Vorschriften.

§23
Aschenbeisetzungen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
a) Umenreihengrabstätten
b) Umenwahlgrabstätten
c) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen.

(2) Die Grabstelle einer Umenreihengrabstätte und der Grabstelle einer Umenwahlgrabstätte hat
jeweils folgende Maße:
Länge: 0,75 m.
Breite: 0,75 m.

(3) Umenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall
für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Ein Wiedererwerb des
Nutzungsrechts ist nicht möglich.

(4) Umenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf An
trag ein Nutzungsrecht für die Dauer von zwanzig Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren La
ge gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird.

(5) In Wahlgrabstätten für Erdbestattungen kann anstelle eines Sarges eine Urne beigesetzt wer
den. Bei voll belegten Grabstätten kann die Kirchengemeinde auf Antrag die Beisetzung einer
Urne zusätzlich gestatten, wenn die räumlichen Verhältnisse der Grabstätte dies zulassen.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für
die Reihengrabstätten (§ 17) und die Wahlgrabstätten (§ 18) entsprechend für Umengrabstätten
bzw. die Beisetzung von Aschen in Wahlgrabstätten.

§24

Bestattungsbuch und Verzeichnis der Grabstätten

(1) Die Kirchengemeinde führt ein Bestattungsbuch, in dem der Familienname, der Vorname, das
Geburtsdatum, der Todestag sowie der Tag der Bestattung einschließlich der genauen Bezeich
nung der Grabstätte eingetragen werden müssen.

(2) Die Bürchengemeinde führt außerdem ein Verzeichnis über sämtliche Grabstätten, die Nut
zungsrechte, die Beigesetzten und die Ruhezeiten.
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§25
Grabstätten ohne Gestaltungsmöglichkeiten

(1) Grabstätten ohne Gestaltungsmöglichkeiten gibt es für die Beisetzung von Totenaschen. Sie
werden wie die Urnenreihengrabstätten der Reihe nach belegt.
Sie werden insgesamt und ausschließlich von der Kirchengemeinde unterhalten und gepflegt
(z.B. Raseneinsaat). Die Grabstätte wird erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit der Erdbe
stattung oder der Aschenbeisetzung zugeteilt.

(2) Die Grabstätten ohne Gestaltungsmöglichkeiten erhalten bis auf ein von der Kirchengemein
de zu errichtendes Grabmal, auf dem sich der Vorname, der Nachname, das Geburtsdatum und
das Sterbedatum des Verstorbenen befinden, keine weitere Gestaltung.

V. Gestaltung der Grabstätten

§26
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck
und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§27
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung.

(2) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der Absatz 1 gilt entspre
chend.

(3) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen
eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(4) Die nicht-zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holzta
feln oder Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung ver
wendet werden.

(5) Grabmale und Anlagen, die ohne Genehmigung errichtet oder verändert sind, werden auf
Kosten des Nutzungsberechtigten entfernt.

§28
Fundamentierung und Befestigung

(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten sind die Grabmale nach den
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien für das Fundamentieren und Verset
zen von Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten des Bundesinnungsverbandes des
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